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Gebührensatzung Rettungsdienst 

1. Änderung der Satzung 

 
Satzung der Stadt Radevormwald über die Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst 

vom 16.07.2004 
 
Aufgrund der §§ 7 u. 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 
14.07.1994 (GV. NW. S. 666  /  SV. NW. 2023) in der z.Z. geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 4, 5 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 
(GV. NW.  S. 712 / SGV. NW. 610) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.09.2001 
(GV.NRW S. 708) in Verbindung mit §§ 2, 6, 14 und 15 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie 
die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rett G) vom 24.11.1992 (GV. NW.  
S. 458 / SGV GV. NW. 215) zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 25.09.2001 
(GV.NRW. S.708), jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt 
in seiner Sitzung am   21.06.2006   folgende 1. Änderung der Satzung vom 16.07.2004 beschlos-
sen:  
 
 

§ 1 
Gegenstand der Gebühr 

 
1. Die Stadt Radevormwald erhebt für den Einsatz des Rettungsdienstes, z.B. Erstversorgung, Be-

handlung und Untersuchung durch den Notarzt, Transport mit Rettungs- oder Krankentransport-
wagen, Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 

 
2. Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Beginn des Einsatzes des jeweiligen Krankentransportfahr-

zeuges. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
1. Gebührenschuldner ist sowohl der Benutzer als auch der Besteller der Einrichtungen des  Ret-

tungsdienstes. 
 
2. Benutzer des Rettungsdienstes ist, wer mit einem Einsatzfahrzeug transportiert wird oder unter 

Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Personal des Rettungsdienstes behandelt oder versorgt 
wird. 

 
3. Besteller ist, wer Einrichtungen des Rettungsdienstes anfordert. In Fällen der böswilligen Alarmie-

rung wird der Besteller des Rettungsdienstes als Gebührenschuldner in Anspruch genommen. 
 
4. Gebührenschuldner ist auch, wer durch sein Verhalten oder seinen körperlichen Zustand den Ein-

satz des Rettungsdienstes veranlasst, ohne Benutzer im Sinne des Absatzes 1 zu sein. 
 
5. Gebührenschuldner sind ferner die gesetzlichen Vertreter der vorgenannten Gebührenschuldner. 
 
6. Gebührenschuldner sind auch die nach geltendem Recht den Gebührenschuldner im Sinne von 

Absatz 1 und 2 unterhaltspflichtigen Personen, wenn die Gebührenschuldner zahlungsunfähig 
sind. 

 
7. Die vorgenannten Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
8. Eine Gebührenpflicht des Bestellers besteht nicht, wenn er als Geschäftsführer ohne Auftrag für 

einen Gebührenschuldner nach Absatz 4 den Einsatz veranlasst hat und nicht zu den Gebühren-
schuldnern nach Absatz 5 und 6 zählt. 
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§ 3 

Gebührenfälligkeit 
 

Die Gebührenpflicht entsteht, wenn eine Inanspruchnahme des Rettungsdienstes im Sinne des § 1 
dieser Satzung erfolgte. Diese beginnt, wenn das Einsatzfahrzeug bzw. die Einsatzkräfte auf Anwei-
sung der Rettungsleitstelle die Rettungswache oder den Bereitschaftsstandort verlassen. 
Ist der Gebührenpflichtige am Tage der Inanspruchnahme des Rettungsdienstes nachweislich Mit-
glied einer Krankenkasse, so können die Gebühren, sofern für den jeweiligen Einzelfall Kostenerstat-
tungsanspruch gegen die Krankenkasse besteht, von dieser unmittelbar angefordert werden. Die Zah-
lungspflicht des Gebührenpflichtigen bleibt davon unberührt. 
Die Gebühr ist innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
 

§ 4 
Gebührentarif 

 
lfd 
Nr. 

 
Gegenstand 

 
Gebühr 

 
EUR 

 
 

1 
 

 
Notfalleinsatz 

 

 
Pauschalgebühr 

 
297,00 

 
2 
 

 
Krankentransport 

 
Grundgebühr 
incl.  20 km 

 
125,00 

 
3 
 

 
Krankentransport 

 
zusätzlich für jeden ab dem  

21. km gefahrenen km 

 
1,90 

 
4 

 
Notarzt 

 

 
Pauschalgebühr 

 
85,80 

 
5 

 
Inanspruchnahme des 

Notarztes ohne Transport 

 
Pauschalgebühr 

(Ziffer 4) 

 
85,80 

 
Grundlage für die Kilometergebühr ist die tatsächliche Fahrstrecke des Krankenkraftwagens von der 
Rettungswache bzw. Bereitschaftsstandort zum Einsatzort und zurück. 

 
6. Muss bei den Einsätzen zu 1) und 2) der Notarzt des örtlichen Trägers hinzugezogen werden, so 

erhöhen sich die genannten Gebührensätze um jeweils 85,80 EURO. 
 
7. Für die Inanspruchnahme des Notarztes ohne das im Zusammenhang ein Transport des Patienten 

/ der Patientin erfolgt, wird eine Pauschalgebühr ( bestehend aus der Gebühr nach Ziffer 4 ) erho-
ben. 

 
8. Werden bei einer Fahrt mehrere Patienten befördert, wird die Gebühr zu gleichen Teilen auf die 

Patienten aufgeteilt. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am  01.07.2006  in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung vom 
16.07.2004 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Radevormwald über die Erhebung von Gebühren für den Ret-
tungsdienst vom  21.06.2006  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Wortlaut der Satzung stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 21.06.2006 überein (§ 2 Abs.3) der 
Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO). Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO 
verfahren. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV.NW.S.666/SGV.NW.2023) in der zur Zeit geltenden 
Fassung, die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
3. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radevormwald, den 22.06.2006 Der Bürgermeister 

Dr. Josef Korsten 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


